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20/06 Konsumentenschutz 

Text 

Beginn der Vertragserfüllung vor Ablauf der Rücktrittsfrist 

§ 10. Hat ein Fernabsatzvertrag oder ein außerhalb von Geschäftsräumen geschlossener Vertrag eine 
Dienstleistung, die nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer bestimmten Menge angebotene 
Lieferung von Wasser, Gas oder Strom oder die Lieferung von Fernwärme zum Gegenstand und wünscht 
der Verbraucher, dass der Unternehmer noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 11 mit der 
Vertragserfüllung beginnt, so muss der Unternehmer den Verbraucher dazu auffordern, ihm ein 
ausdrücklich auf diese vorzeitige Vertragserfüllung gerichtetes Verlangen – im Fall eines außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossenen Vertrags auf einem dauerhaften Datenträger – zu erklären. 
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